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Abrechnung von Tumormarkern

Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege,
das Neue Jahr hat uns alle mit dem neuen offiziellen Rundschreiben und Bekanntmachung der 
Kassen�rztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) �Profund� begr��t. 
Auf einen wichtigen dort erw�hnten abrechnungstechnischen Hinweis m�chten wir Sie nochmals 
aufmerksam machen:
Abrechnung von Tumormarkern
�(�)  Die Bestimmung von Tumormarkern im Zusammenhang mit Fr�herkennungsuntersuchungen 
(Screenings) ist im Rahmen der Sekund�rpr�vention nicht Bestandteil des GKV-Leistungskatalogs 
(Ziffer 11 der Allg. Bestimmungen des EBM-Abschnitts 32.2). Deshalb ist sie als vertrags�rztliche 
Leistung gem�� GOP aus Kap. 32 nicht berechnungsfähig. (�)� Sollten Tumormarker im Rahmen 
von Screening- bzw. Fr�herkennungsuntersuchungen bestimmt werden, sind die gesetzlichen 
Vorgaben bei der Erbringung von individuellen Gesundheitsleistungen zu beachten.
Verdachtsdiagnosen gelten nicht als Screening im Sinne der Allgemeinen Bestimmungen. Im 
Gegensatz zu einer Screening-Untersuchung ohne konkreten medizinischen Hinweis auf eine 
Krebserkrankung, ist bei der Verdachtsdiagnose davon auszugehen, dass bereits konkrete Gr�nde 
vorliegen, die eine Tumorerkrankung annehmen lassen. Damit ist eine Abrechnung im Rahmen der 
GKV m�glich.
Die PSA-Bestimmung im Rahmen der Fr�herkennung von Krebserkrankungen beim Mann ist nach 
GOP 01731 ebenfalls nicht m�glich, da sie nicht Bestandteil der Krebsfr�herkennungsrichtlinien gem�� 
Abschnitt C.1. ist.
Bitte beachten Sie auch, dass �Tumormarker� nebeneinander insgesamt nur bis zu zweimal 
berechnungsf�hig sind, d.h. nur maximal zwei Tumormarker gleichzeitig angefordert werden k�nnen.
F�r R�ckfragen steht Ihnen das Kompetenzzentrum Gesamtpr�fung Labor (0911/94667-234 oder 
089/57093-2432) oder wir, das MVZ Dr. Schubach und Kollegen, gerne zur Verf�gung.
Mit freundlichen Gr��en
Medizinisches Versorgungszentrum
Dr. Schubach und Kollegen




